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GZ: FF/5188/SA-GA-VS/3/2022-6
Gegenstand: Vergütungssätze Stadtservice (Wi-Hof) ab 2026

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fürstenfeld hat in seiner Sitzung am 
30. Juni 2025 beschlossen, die Tarife für die Vergütungssätze des Stadtservice 
Fürstenfeld weiterhin jährlich ab 01.01.2026 die Tarife gem. §71a Abs.2 Stmk. 
GemO (Wertsicherung von Benützungsgebühren) lt. Vorgabe des Landes Steiermark 
anzupassen:

Bezeichnung 2025 ab 2026

Fuhrleistungen (Stundensätze ohne Mann):
LKW mit Kran 50,00€ 52,00€
Lintrac (Traktor klein) 25,00€ 26,00€
Fendt (Traktor groß) 30,00€ 31,20€
Böschungsmäher/Schneidegerät 30,00€ 31,20€
Seitenschlägler 20,00€ 20,80€

Geräte (Stundensätze ohne Mann):
Kleintraktor 20,00€ 20,80€
Rasenmäher 5,00€ 5,20€

Stundensätze (Mann):
Arbeiter 50,00€ 52,00€

Veranstaltungsequipment pro Veranstaltung 2025 ab 2026

Pagode 150,00€ 156,00€
Hütte klein 70,00€ 72,80€
Hütte groß 90,00€ 93,60€
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Alle vorgenannten Beträge verstehen sich exkl. Mwst.!

Ausgenommen von der Verrechnung des Veranstaltungsequipments sind die 
gemeindeeigenen Veranstaltungen sowie Veranstaltungen und Aktionen der 
Stadtmarketing Fürstenfeld GmbH. 

Bei Leistungen der Wasserversorgung für Private, Unternehmen und jene Bereiche 
der Gemeinde, in denen die Gemeinde Letztverbraucher ist (z.B. Pflichtschulen), ist 
den vorstehenden Nettobeträgen die gesetzliche Umsatzsteuer zuzurechnen. 
Innenumsätze (z.B. Leistungen für den Städt. Kindergarten) sind auch weiterhin 
steuerfrei zu verrechnen. Bei „externen Leistungen“ der Gebäudeverwaltung ist den 
vorstehenden Nettobeträgen die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Die 
Verrechnungssätze des Wirtschaftshofes und der Gebäudeverwaltung sind bei 
innerbetrieblichen Umbuchungen grundsätzlich Brutto für Netto zu behandeln.

Bei internen Umbuchungen des Städt. Wirtschaftshofes ist den zu verrechnenden 
Arbeitsvergütungssätzen ein pauschaler Maschinenvergütungszuschlag von 20 % 
hinzuzurechnen

Der Bürgermeister:

  Franz  Jost

elektronisch unterfertigt

Angeschlagen am: 16.12.2025
Angeschlagen bis:  30.12.2025
Abgenommen am.: _________

Podien/Stück 10,00€ 10,40€
Absperrgitter je 20 Stk. 70,00€ 72,80€
Dreieckständer 10,00€ 10,40€
Tische u. Bänke/Palette 70,00€ 72,80€
Bühne groß 2 000,00€ 2 080,00€
Bühne klein 700,00€ 728,00€
Feuerschalen 20,00€ 20,80€
Sessel/Stück 1,50€ 1,56€
Stehtische 10,00€ 10,40€
Christbaum 70,00€ 72,80€



Unterzeichner

Datum/Zeit-UTC

Prüfinformation

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


